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Parlamentarischer Vorstoss  
 

Vorstoss-Nr.: 008-2021 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.17 
  
Eingereicht am: 01.02.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Knutti (Weissenburg, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Schüpbach (Huttwil, SVP) 
Martin (Ligerz, Grüne) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt Ja 11.03.2021 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Keine Diskriminierung von «Härtefällen» im Kanton Bern 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Der Mindestumsatz für die kantonale Anspruchsvoraussetzung ist − wie in der Covid-19-Härtelfallver-
ordnung des Bundes aktuell vorgesehen − auf 50 000 Franken festzulegen. 

2. Die «Härtefallgelder» sind rückwirkend an die Begünstigten zu entrichten. 

Begründung: 

Für die rasche Umsetzung der neuen Härtefallregelungen des Bundes möchten wir uns beim Regierungs-
rat bedanken. Erstaunt mussten wir jedoch feststellen, dass die vom Bund vorgesehene Umsatzunter-
grenze von 50 000 Franken nicht übernommen wurde und bei 100 000 Franken angesetzt wird. Betriebe, 
die einen Umsatz zwischen 50 000 Franken und 100 000 Franken erreichen, haben auch hohe Fixkosten 
und müssen auch härtefallberechtigt sein und Gelder im Sinne einer Nothilfe erhalten.  

Auch wenn solche Betriebe zum Teil als Nebenerwerb geführt werden, müssen sie für die Entscheide des 
Bundes entschädigt werden. Auch diese kleineren Unternehmer können nichts dafür, wenn ihnen ein Ar-
beits- und Berufsverbot auferlegt worden ist. Andere Kantone, wie zum Beispiel der Kanton Graubünden, 
haben den Mindestumsatz bei 50 000 Franken angesetzt. Die Gelder können den Begünstigten problemlos 
rückwirkend ausbezahlt werden. 

Wenn Betriebe mit den genannten Umsatzzahlen nicht unterstützt werden, wird es weitere unnötige Kon-
kursanmeldungen geben. Eine Alternative für die Betroffenen ist auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhanden. 
Vielmehr werden sie sich bei der Arbeitslosenkasse anmelden müssen und so schlussendlich höhere Kos-
ten verursachen, vom emotionalen Schaden ganz abgesehen.  
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Die Covid-19-Härtefallverordnung sieht vor, Betriebe ab 50 000 Franken Umsatz zu unterstützen: 

Artikel 3 (Zeitpunkt der Gründung und Umsatz) hält in Absatz 1 die Voraussetzungen in Bezug auf Grün-
dungszeitpunkt und Umsatz fest, die von einem Unternehmen erfüllt sein müssen, damit sich der Bund an 
den Kosten der kantonalen Härtefallmassnahmen beteiligt: Unterstützt werden sollen ausschliesslich Un-
ternehmen, die vor dem Ausbruch von Covid-19 Anfang März 2020 bereits existiert haben (Bst. a). Mit der 
Umsatzuntergrenze in der Höhe von 50 000 Franken werden Eigentümer von Kleinstunternehmen, die 
ihren Lebensunterhalt bereits vor dem Ausbruch von Covid-19 höchstens teilweise aus Unternehmensge-
winnen bestreiten konnten, von Härtefallhilfen ausgeschlossen (Bst. b). Grossunternehmen sind nicht per 
se von der Anspruchsberechtigung ausgeschlossen; die Definition von allfälligen Umsatzobergrenzen ob-
liegt den Kantonen. 

Begründung der Dringlichkeit: Aufgrund der akut schwierigen Corona-Situation wird Dringlichkeit verlangt. 

 

 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


